
 

 

Frauenförderplan für die Stadt Kreuztal 
(Ratsbeschluss v. 21.12.2000) 

 
1. Präambel 
 
Die Gleichstellung von Frau und Mann ist trotz grundgesetzlicher Regelungen noch immer 
nicht vollständig verwirklicht. Dies gilt auch für die Stadt Kreuztal. 
 
Deshalb setzt sich die Stadt sowohl gegenüber ihren Beschäftigen als auch in ihrer Sachar-
beit für die gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe beider Geschlechter ein und trägt zum 
Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen bei. Eine strukturelle Benachteiligung liegt 
dann vor, wenn sich eine geschlechtsneutral formulierte Regelung oder Maßnahme tatsäch-
lich auf ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft auswirkt und 
dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt ist. 
 
Unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sichtweisen der Geschlechter müssen in alle Ent-
scheidungsprozesse eingehen. Daher ist die Gleichstellung von Frau und Mann und die 
Frauenförderung eine Gemeinschaftsaufgabe, die von allen Bereichen der Dienststelle glei-
chermaßen wahrzunehmen ist, dies gilt auch für die paritätische Besetzung von Gremien. 
 
2. Ziel (§ 1 LGG NRW) 
 
Der Frauenförderplan hat zum Ziel, das in der Verfassung und im Landesgleichstellungsge-
setz verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in 
den Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Kreuztal zu verwirklichen. 
 
Die vorhandenen Strukturen vor Ort werden so verändert, dass Frauen in allen Bereichen, 
Berufen und Funktionen paritätisch vertreten sind. Männer und Frauen sollen außerdem die 
Möglichkeit haben, familiäre Aufgaben, z.B. der Betreuung von Kindern und pflegebedürfti-
gen Angehörigen, ohne berufliche Nachteile nachzugehen. 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere solche mit personeller Verantwortung, 
sind aufgefordert, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. Alle Vorgesetzten tragen für ihren Ver-
antwortungsbereich die Mitverantwortung dafür, dass die hier formulierten grundsätzlichen 
Ziele in einem angemessenen Zeitraum realisiert werden. 
 
3. Geltungsbereich  (§ 2 LGG NRW) 
 
Dieser Frauenförderplan gilt für die Stadt Kreuztal und ihre Eigenbetriebe. 
 
4. Stellenausschreibungen (§ 8 LGG NRW 
 
4.1 
Alle zu besetzenden Stellen sind grundsätzlich ämterübergreifend auszuschreiben. Ausnah-
men sind in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten zulässig, z.B. wenn Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus aufzulösenden Dienststellen unterzubringen oder Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ihre Ausbildung bei der Stadt Kreuztal beendet haben, zu übernehmen 
sind. 
 
Ziel der Ausschreibung ist es, allen in Frage kommenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse an der ausgeschriebenen Stelle zu bekunden und in 
einem transparenten Auswahlverfahren ihre jeweilige Eignung für die Stelle darlegen zu 
können. 
 
4.2 



 

 

In der Ausschreibung ist sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden. 
Für Bereiche, Berufe und Funktionen in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden inter-
ne und externe Stellenausschreibungen so gestaltet, dass Frauen sich gezielt angesprochen 
fühlen. Der Ausschreibungstext lautet deshalb wie folgt, z.B. „ Die Stadt Kreuztal möchte mit 
dieser Ausschreibung insbesondere Frauen ansprechen.“ 
 
4.3 
Es ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass die zu besetzende Stelle durch Teilzeitbe-
schäftigte ausgefüllt werden kann, wenn nicht zwingende dienstliche Belange dagegen spre-
chen. 
 
4.4 
Liegen nach einer Ausschreibung in allen Bereichen der Stadt Kreuztal keine Bewerbungen 
von Frauen vor, die die geforderte Qualifikation erfüllen, und ist durch haushaltsrechtliche 
Bestimmungen eine interne Besetzung nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Ausschrei-
bung einmal öffentlich durchzuführen. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten, 
kann von einer öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden. 
 
4.5 
In Bereichen, Berufen und Funktionen mit einem Anteil von Frauen an den Beschäftigten 
unter 20% wird auch extern ausgeschrieben, um so mehr potentielle Bewerberinnen zu er-
reichen. Ziffer 4.1, S. 2 gilt entsprechend. 
 
4.6 
Das Anforderungsprofil einer Stelle ist in der Stellenausschreibung klar zu beschreiben. Ne-
ben der fachlichen Qualifikation sollen ggf. soziale Kompetenzen einbezogen werden. Es ist 
zu prüfen, ob und wie geleistete Familienarbeit oder ehrenamtliche Arbeit qualifizierend für 
die jeweils auszuschreibende Stelle sein kann. Hier müssen Kriterien entwickelt werden, wie 
Familienarbeit definiert wird. 
 
4.7 
Die Personalverantwortlichen sind aufgefordert, Frauen bei entsprechender Qualifikation 
verstärkt zu Bewerbungen um höherwertige Stellen zu motivieren und sie auf diesem Weg 
zu unterstützen. 
 
5. Stellenbesetzungen (§§ 9 + 10 LGG NRW) 
 
5.1 
Auswahlkriterien und Einstellungstests werden auf ihre geschlechtsspezifische Neutralität hin 
überprüft. In Auswahlgremien sollen Frauen und Männer paritätisch vertreten sein. 
 
5.2 
In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens ebenso viele Frauen 
wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn sie die 
geforderte Qualifikation für die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden 
Amtes erfüllen. 
 
5.3 
Bisherige Teilzeitbeschäftigung darf nicht zum Nachteil der Bewerberinnen und Bewerber 
führen. 
 
5.4 
Bei Abordnungen, Umsetzungen oder Übertragung von Aufgaben, die dazu dienen können, 
Qualifikationen zu erlangen, auch wenn keine Beförderung bzw. Höhergruppierung damit 
verbunden ist, sind Frauen bei gleichwertiger Eignung für den konkreten Arbeitsplatz so lan-
ge vorrangig zu berücksichtigen, bis sie in den entsprechenden Bereichen/Funktionen und 



 

 

Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen gleichermaßen repräsentiert sind. Gesetzliche oder 
tarifliche Qualifikationsanforderungen (z.B. Laufbahnprüfungen, Angestelltenprüfungen) blei-
ben unberührt. 
 
5.5 
Zu den Qualifikationen der Leitungs- und Führungsaufgaben gehören notwendigerweise 
auch Kenntnisse, Sensibilität und Engagement für die Zielsetzungen Gleichstellung, Frauen-
förderung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beseitigung mittelbarer Diskriminierung und 
Vermeidung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. 
 
5.6 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist über geplante Maßnahmen so frühzeitig zu informieren, 
dass eine Stellungsnahme berücksichtigt werden kann. 
 
6. Ausbildung (§§ 7 + 8 LGG NRW) 
 
6.1 
Frauen und Männer haben gleichen Zugang zu allen Ausbildungsberufen. In Ausbildungsbe-
rufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, ist grundsätzlich durch gezielte Stellenaus-
schreibung dazu beizutragen, dass Frauen sich bewerben. Für die Ausschreibung und Be-
setzung von Ausbildungsstellen gelten sinngemäß die Punkte  
4 und 5. 
 
6.2 
Für die Übernahme von Frauen in Ausbildungsverhältnisse in überwiegend männlich domi-
nierten Berufszweigen sind die sachlichen und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
6.3 
Praktikumsplätze für das Schüler/innen/betriebspraktikum im gewerblich-technischen Be-
reich werden bevorzugt Bewerberinnen und im sozial/hauswirtschaftlichen Bereich an Be-
werber vergeben. Die Schulen im Stadtgebiet werden frühzeitig schriftlich auf diese Zielset-
zung hingewiesen. 
 
6.4 
Frauen sind nach der Ausbildung bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
in allen Berufen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Auszubildenden in ein Be-
schäftigungsverhältnis zu übernehmen. Wenn in einem Bereich Frauen unterrepräsentiert 
sind, werden sie bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 
7. Fortbildung/Personalentwicklung (§§ 6, 7, 11, 14 Abs. 7 LGG NRW) 
 
 
 
 
7.1 
Bei der Benennung von  Ausbilderinnen und Ausbildern wird eine Parität von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern angestrebt. Dies gilt auch für die Auswahl von Referentinnen und Refe-
renten in der Fortbildung und für die Empfehlung von Lehrkräften für das Studieninstitut. 
 
7.2 
Fortbildungsangebote werden so ausgeschrieben, dass alle in Frage kommenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter rechtzeitig informiert sind. Dies gilt auch für Teilzeitbeschäftigte und 
Beurlaubte. Teilzeitbeschäftigte dürfen bei der Bewilligung von Fortbildungen nicht benach-
teiligt werden. Nehmen Teilzeitkräfte an ganztägigen Fortbildungsveranstaltungen teil, ist 
ihnen Freizeitausgleich zu gewähren bzw. sind in begründeten Fällen die Stunden zu vergü-
ten. 



 

 

 
Vorgesetzte haben die Fort- und Weiterbildungsbemühungen von Frauen und Männern glei-
chermaßen zu unterstützen und ggf. Frauen besonders zu motivieren. Kinderbetreuung wird 
bei Bedarf im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten angeboten bzw. entsprechend § 11 
Abs. 3 LGG die notwendigen Kosten erstattet. Dies kann in begründeten Fällen auch für 
Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen gelten. 
 
Fort- und Weiterbildungen sind dienstliche Veranstaltungen im Sinne des Dienstunfallrechts. 
Durch eine Teilnahme entstehende Fahrtkosten werden auch beurlaubten Kräften erstatte. 
 
7.3 
In Seminaren für Führungskräfte sind u.a. auch die Themenstellungen 
 
- Gleichstellung/Verbot der mittelbaren Diskriminierung 
- Personalentwicklung/Frauenförderung 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
- Vermeidung von sexueller Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz 
- Beurteilungswesen 
 
ausdrücklich zu behandeln. Mit Referentinnen und Referenten sind entsprechende Konzepte 
abzustimmen. 
 
7.4 
Die Teilnahme an entsprechenden Seminaren soll allen Führungskräften angeboten werden; 
für die Übernahme von Führungsaufgaben kann sie zur Auflage gemacht werden. War die 
Teilnahme ohne Verschulden der Bewerberin/des Bewerbers nicht möglich, ist sie bei der 
Auswahl der Bewerberin/des Bewerbers schnellstmöglichst nachzuholen. 
 
7.5 
Neben den Seminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch Seminare speziell 
für Frauen angeboten. Diese sind gesondert anzukündigen. 
 
- Für die weiblichen Beschäftigten werden Seminare angeboten, die allgemein frauenrele-

vante Inhalte und/oder Lernformen beinhalten, z.B. Rhetorik, Selbstbehauptung. 
 
- Über Führungskräfteseminare unter 7.4 hinaus werden Frauenseminare für den weibli-

chen Führungskräftenachwuchs angeboten. 
 
- Für Beschäftigte der untersten Lohn- und Gehaltsgruppen ohne Aufstiegsmöglichkeiten 

werden spezielle Fortbildungsmaßnahmen entwickelt. Hierdurch soll ihre berufliche Qua-
lifikation verbessert und ihnen die Übernahme höherwertiger Aufgaben sowie der Ein-
stieg in andere Berufsfelder ermöglicht werden. 

 
- Für Beschäftigte in der Elternzeit und im längerfristigem Sonderurlaub werden Fortbil-

dungsmaßnahmen möglichst vormittags angeboten mit dem Ziel, den Wiedereinstieg in 
den Beruf vorzubereiten und zu beschleunigen. 

 
7.6 
Beschäftigten wird ermöglicht, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, parallel zur 
Erwerbstätigkeit an einer Umschulung oder weiterführenden Ausbildung, z.B. durch flexible 
Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung oder kurzfristige Freistellung oder Beurlaubung teilzuneh-
men. Über eine Kostentragung/Kostenbeteiligung seitens der Stadt wird im Rahmen der in-
nerbetrieblichen Bedarfsprüfung entschieden. Mit einer durch Fortbildung erworbenen Quali-
fikation wird kein Anspruch auf Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit erworben. För-
dermöglichten richten sich nach der Personalplanung und der jeweiligen Nachwuchsförde-
rung. 



 

 

 
8. Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen (§ 13 + 14 LGG NRW) 
 
8.1 
Die Stadt Kreuztal erleichtert ihren Beschäftigten mit betreuungsbedürftigen Kin-
dern/Angehörigen die Vereinbarkeit von beruflichem Engagement und familiären Aufgaben. 
Dies kann durch Beurlaubung ohne Bezüge-Fortzahlung und vorübergehende Arbeitszeit-
Reduzierung erreicht werden mit dem Ziel, familienbedingte Ausfallzeiten so gering wie mög-
lich zu halten. 
 
Insbesondere Alleinerziehenden und Auszubildenden mit Kindern wird eine Beibehaltung 
des Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Kreuztal ermöglicht. 
 
Um die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern, begrüßt es die Stadt 
Kreuztal, wenn männliche Beschäftigte, auch Vorgesetzte mit Leitungsaufgaben, die Mög-
lichkeit der Arbeitszeitgestaltung und Beurlaubung verstärkt in Anspruch nehmen. 
 
Alle Beschäftigten werden durch das Personalamt über die gesetzlichen und tarifvertragli-
chen Bestimmungen bezüglich der Freistellung (z.B. bei der Betreuung von Kindern, pflege-
bedürftigen Angehörigen), der Reduzierung der Arbeitszeiten, der flexiblen Gestaltung der 
Arbeitszeiten sowie der persönlichen, finanziellen und beruflichen Konsequenzen informiert. 
 
8.2 
Mit Männern und Frauen, die in Elternzeit gehen, werden Personalgespräche geführt, die auf 
die Bedeutung der kontinuierlichen Erwerbsbiografie hinweisen und den Erhalt und die Wei-
terentwicklung ihrer Qualifikation über den Zeitraum der Elternzeit/der Beurlaubung zum Ziel 
haben. 
 
Im Rahmen dieses Personalgespräches wird Personen, die bis zu 18 Monate Elternzeit in 
Anspruch nehmen, soweit nachweislich wichtige dienstliche Gründe nicht entgegen stehen, 
auf Wunsch die Rückkehr auf den alten Arbeitsplatz zugesichert. Diese Zusage gilt auch für 
eine beabsichtigte Rückkehr in Teilzeit, soweit dienstliche Gründe nicht entgegen stehen. Bei 
längerer Beurlaubung wird die Rückkehr an den alten Arbeitsplatz auf Wunsch der/des Be-
schäftigten angestrebt, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
 
Wenn dies im entsprechenden Personalgespräch vereinbart wurde, informieren Vorgesetzte 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Elternzeit bzw. im Sonderurlaub regelmäßig über 
wichtige Veränderungen im Aufgabengebiet. 
Nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 bzw. § 14 Abs. 4 LGG sind – soweit nicht organisatorische 
Maßnahmen vorgehen – qualifizierte Ersatzkräfte zu stellen. Dies kann geschehen durch 
befristete Arbeitsverhältnisse, Job-Rotation oder erziehungsgeldunschädliche Beschäftigung 
von Beurlaubten. 
 
Im Falle der Rückkehr in Teilzeit der beurlaubten Person ist der Ersatzkraft die verbleibende 
Arbeitszeit vorrangig anzubieten. 
 
Entstehen durch die Arbeitszeitreduzierungen oder organisatorische Veränderungen Stellen-
reste, sind diese vorrangig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten, die sich in der 
Elternzeit befinden, bzw. beurlaubt sind, um so einen stufenweisen Wiedereinstieg zu er-
möglichen. 
 
Die Sicherstellung einer Vertretung oder zügigen Wiederbesetzung dieser Stellen sind Maß-
nahmen, um eine positive Haltung gegenüber der Beschäftigung von Frauen, Müttern und 
Vätern bei Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten zu erreichen. Dies gilt besonders für 
die Zeit der Elternzeit und ggf. der anschließenden Beurlaubung. 
 



 

 

8.3 
Durch den Umfang der Teilzeitbeschäftigung sollte insbesondere für Alleinerziehende ein 
existenzsicherndes Einkommen angestrebt werden. 
 
8.4 
Alle Arbeitsplätze sind grundsätzlich teilbar. Dies gilt auch für Leitungsfunktionen. Anträge 
auf familienbedingte Arbeitszeitreduzierung ist generell stattzugeben, es sei denn, es liegen 
organisatorische oder funktionelle Voraussetzungen vor, die eine Teilbarkeit unmöglich ma-
chen. 
 
8.5 
Die Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist nach Maßgabe des § 13 
Abs. 3 LGG zu befristen. Die Befristung kann im Rahmen der bestehenden tarifvertraglichen 
bzw. gesetzlichen Regelungen verlängert werden. Besteht bei befristeter Arbeitszeitverkür-
zung vor Ablauf der Frist der Wunsch nach Rückkehr auf einen Vollarbeitsplatz, kann dies 
nur einvernehmlich im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt 
berücksichtigt werden. Dies gilt analog für Beschäftigte, deren Arbeitszeit unbefristet verkürzt 
wurde. 
 
8.6 
Die Inanspruchnahme familienfreundlicher Arbeitszeiten durch Eltern minderjähriger Kinder 
wird erleichtert. Bei der Gestaltung von Dienst- und Urlaubsplänen werden die Belange von 
Eltern vorrangig berücksichtigt. 
 
Väter und Mütter erhalten im Einzelfall die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit mit den Öffnungszei-
ten von Kindergarten/Tagesstätte, Schule oder sonstigen Betreuungseinrichtungen abzu-
stimmen, selbst wenn die Kernarbeitszeit davon berührt wird. 
 
Darüber hinaus kann Eltern schulpflichtiger Kinder die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre 
Arbeitszeit an die Schulferien anzupassen. 
9. Vermeidung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (§ 11 + Beschäftigtenschutz-

gesetz) 
 
Sexueller Belästigung am Arbeitsplatz stellt eine Verletzung der arbeitsvertraglichen oder 
dienstrechtlichen Pflichten dar. Die Stadt Kreuztal ist verpflichtet, entsprechend dem Gesetz 
zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Hinweisen auf se-
xuelle Belästigungen nachzugehen und durch geeignete Maßnahmen ein belästigungsfreies 
Arbeitsklima zu schaffen und so darauf hinzuwirken, dass sexuelle Belästigungen am Ar-
beitsplatz unterbleiben. 
 
Vor allem Dienstkräfte mit Leitungsaufgaben und Beschäftigte im Organisations- und Perso-
nalwesen haben sexuellen Belästigungen entgegen zu wirken und bekannt gewordenen Fäl-
len nachzugehen. 
 
Die von sexueller Belästigung Betroffenen, die einen Vorfall sexueller Belästigung bekannt 
machen wollen, haben das Recht, sich direkt an die Gleichstellungsbeauftragte, den/die 
nächst höhere/n Vorgesetzte/n oder den Personalrat zu wenden. Sie unterliegen dem be-
sonderen Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht der/des Dienstvorgesetzten und dürfen 
keine persönlichen oder beruflichen Nachteile erfahren. 
 
10. Gremien (§ 12 LGG) 
 
Kommissionen, Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonstige Gremien der Stadt 
Kreuztal sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Aufstellung von Listen und 
Kandidaturen für Wahlgremien und –organe soll auf die paritätische Repräsentanz geachtet 
werden. 



 

 

 
Bei der Bildung oder Wiederbesetzung von Gremien sollen die entsendenden Stellen ebenso 
viele Frauen wie Männer benennen. Besteht das Benennungsrecht für nur eine Person, sol-
len Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden, soweit nicht die Funktion für die 
Benennung maßgebend ist. 
 
Die Umsetzung der Bestimmungen zur Gremienbesetzung ist in den Frauenförderbericht 
aufzunehmen. 
 
11. Berichterstattung (§ 5 a + 6 LGG) 
 
Die Verwaltungsleitung legt dem Rat alle drei Jahre einen Bericht zur Umsetzung des Frau-
enförderplans vor. 
 
Nach jeweils einem Jahr erfolgt eine Überprüfung, ob die Zielvorgaben eingehalten werden, 
um ggf. nach Maßgabe des LGG ergänzende Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt zum Bericht der Dienststellenleitung Stellung und 
schlägt gegebenenfalls geeignete Maßnahmen für die Zukunft vor. Die Stellungnahme ist 
Bestandteil des Gesamtberichts, der auch den politischen Gremien vorgelegt wird. 
 
12. Schlussbestimmung 
 
Der Frauenförderplan tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Kreuztal, den 21. Dezember 2000 
 
gez. 
 
Biermann 
Bürgermeister 
 

Ende


